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 Veröffentlicht am 12.01.1993

Norm

MedienG §24

UWG §1 C2

Rechtssatz

Die bewußte Verletzung einer medienrechtlichen Ordnungsvorschrift kann geeignet sein, gegenüber gesetzestreuen

Mitbewerbern einen Vorsprung zu erlangen, insbesondere wenn zB die Rechtsverfolgung durch betro7ene Personen

erschwert wird. Bei der Programmbeilage einer Tageszeitung tritt aber regelmäßig eine kritische Berichterstattung, mit

der die Gefahr der Verletzung von Persönlichkeitsrechten verbunden sein könnte in den Hintergrund.
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